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Vorwort

Die vorliegende Untersuchung nahm ihren Ausgang von Franz Wieackers Auf-
satz über „Offene Wertungen bei den römischen Juristen“. Bei dessen Lektüre 
stellte sich mir die Frage, warum der Gelehrte in diesem Kontext eine nähere 
Auseinandersetzung mit den mores mied. Die Recherchen zum Ausdruck brach-
ten nicht die gewünschte Klarheit. Im Gegenteil: Je tiefer man in die Sekundär-
literatur einsteigt, desto eher erscheint der Ausdruck als „Wundertüte“. Die mores 
werden vom einen als Gewohnheitsrecht, vom anderen als bloßer Brauch qua-
lifiziert. Der Verstoß gegen die boni mores wird bald als rechtliches, bald als  
rein sittliches Verdikt gedeutet. Meine Arbeit soll einen Beitrag zur Lösung dieser 
seit Jahrhunderten umstrittenen Fragen leisten. Sie wurde im Februar 2023 ab-
geschlossen und im Wintersemester 2023/2024 der Juristischen Fakultät der Ju-
lius-Maximilians-Universität Würzburg als Dissertation vorgelegt. Die Literatur 
wurde grundsätzlich bis Ende 2023 ausgewertet. Später erschienene Werke wur-
den vereinzelt berücksichtigt, insbesondere, wenn sie mir zuvor in Manuskript-
form vorlagen.

Mein Dank gilt zunächst Herrn Professor Dr. Wolfram Buchwitz für die Betreu-
ung des Dissertationsvorhabens und die Gewährung größtmöglicher akademischer 
Freiheiten, ohne die sich eine Untersuchung dieses Umfangs nicht realisieren ließe. 
Ferner danke ich Frau Professorin Dr. Anja Amend-Traut für die Erstellung des 
Zweitgutachtens. Für ihre bald mündlichen, bald schriftlichen Anregungen zum 
Manuskript danke ich den Herren Professoren Dres. Martin Avenarius, Thomas 
Baier, Okko Behrends, Pierangelo Buongiorno, Cosimo Cascione, Thomas Fin-
kenauer, Wolfgang Kaiser und Martin Josef Schermaier. Den Herren Professoren 
Dres. Paolo Passaniti und Albert Gómez Jordán sowie dem Centro Servizi Biblio-
tecari der Universität Perugia danke ich für die Digitalisierung mir ansonsten un-
zugänglicher Literatur. Aus dem Kreis der Würzburger Kollegen gilt mein Dank 
Herrn Professor Dr. Tobias Dänzer, Herrn Privatdozent Dr. Patrick Meier, den 
Herren Dres. Erik Schlereth und Francesco Verrico sowie Herrn Ralf Knaier für 
freundschaftlichen fachlichen Austausch und Rat.

Drei Forschungsaufenthalte führten mich nach Padua (2021) und Neapel (2022, 
2023). Für seine Gastfreundschaft in Padua danke ich Herrn Professor Dr. Luigi 
Garofalo, für die freundliche Aufnahme am Institut Frau Professorin Dr. Paola Lam-
brini, Herrn Professor Dr. Roberto Scevola und den Herren Dres. Marco Falcon und 
Mattia Milani. Für ihre Gastfreundschaft in Neapel und die herzliche Aufnahme 
in das Institut bin ich Frau Professorin Dr. Carla Masi Doria und Herrn Professor 
Dr. Coscimo Cascione, ferner allen anderen Mitgliedern des Instituts, namentlich 
den Professorinnen Dres. Valeria Di Nisio und Paola Santini, von Herzen dankbar.



VIII Vorwort

Für ihre großzügige finanzielle Förderung des Promotionsstudiums und der For-
schungsaufenthalte möchte ich der Studienstiftung des Deutschen Volkes meinen 
Dank aussprechen. Den Herren Professoren Dres. Jan Dirk Harke und Wolfgang 
Kaiser danke ich für die Mühe, die sie mit der Erstellung der notwendigen Gut-
achten auf sich genommen haben.

Herrn Professor Dr. Wolfgang Kaiser danke ich ferner für die Aufnahme der 
Arbeit in die traditionsreiche Reihe der „Freiburger Rechtsgeschichtlichen Ab-
handlungen“. Der Deutschen Forschungsgemeinschaft gilt mein Dank für die 
Übernahme der Druckkosten.

Der größte Dank gebührt jedoch meinen Eltern Brigitte und Marc Ehmer, die 
mein Interesse an der römischen Geschichte und lateinischen Sprache von klein 
auf gefördert und mich stets persönlich und finanziell unterstützt haben. Daher sei 
ihnen der erste Band gewidmet. Den zweiten Band widme ich meiner Großmutter 
Edith Ehmer und dem Gedenken an meine Großeltern.

Epfendorf am Neckar, im März 2025� Matthias Ehmer
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